
Vereinbarung zur Finanzierung von Planungskosten für 

ETCS/DSTW- Ausrüstung des Starterpakets DSD (Schnellfahrstrecke 

Köln-Rhein/Main) | 

F210Q 769 

zwischen der 

1. Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Di- 
en: - gitales und Verkehr (BMDV), 

im Folgenden „Bund“ genannt, 

und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

| 2. DB Netz Aktiengesellschaft, vertreten durch den Vorstand, 

im Folgenden „DB Netz“ genannt, 

3. DB Energie GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, 

an . Im Folgenden „DB Energie“ genannt, 

4. DB Station&Service Aktiengesellschaft, vertreten durch den Vorstand, 

_ im Folgenden „DB Station&Service“ genannt, 

- 2.- 4. nachfolgend gemeinsam auch „EIU“ genannt - 

- 1. - 4. nachfolgend gemeinsam „die Vertragsparteien“ genannt - 
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Präambel 

Gemäß EU-Verordnung 1315/2013 (TEN-VO) sollen die EU-Mitgliedstaaten alle EU- 
Kernnetzkorridore mit dem europäischen Zugsicherungssystem European Train Control 
System („ETCS“) bis 2030 ausrüsten. Die Erfüllung der EU-Vorgabe ermöglicht auch die 
Umsetzung der Zielstellungen für einen zukunftsfähigen Bahnbetrieb, wie z.B. Erhöhung | 
der Betriebsstabilität, zeitliche Minimierung der Migrationsphase, Aufrechterhaltung des 
Bahnbetriebs angesichts der demographischen Herausforderungen, Umsetzung einer vo- 
rausschauenden und energiespärenden Fahrweise zur Erfüllung der klimapolitischen Ziel- 
stellungen und die Schaffung einer digitalen Plattform als Grundlage für Digitale Bahn- 
technologien. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), hat in den Jah- 

. ren 2016 bis 2018 die Umsetzbarkeit eines simultanen, bundesweiten Rollouts von ETCS 

und Digitalen Stellwerken („DSTW‘) in netzbezirksweiser Rolloutlogik gutachterlich prüfen 
lassen. 

Nach bestätigter Wirtschaftlichkeit und vor dem Hintergrund des Ziels der Bundesregie- 
rung, den Schienenverkehr deutlich zu stärken (Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 
2030, Ausbau des Schienengüterverkehrs) sowie der völkerrechtlichen Verpflichtung, die 
Kohlenstoffdioxidemissionen insbesondere im Verkehrssektor deutlich zu senken, beken- 
nen sich die Vertragsparteien zur Umsetzung des empfohlenen industriellen ETCS/DSTW- 
Flächenrollouts („Flächenrollout‘). Dieser soll im Rahmen des Programms „Digitale Schie- 

.ne Deutschland“ („DSD“) umgesetzt werden. 

Der Einstieg in den Flächenrollout soll mit einem Sog. Starterpaket erfolgen. Aufgrund des 
neuartigen Vorgehens in der Ausrüstungsstrategie soll vor dem Flächenrollout zunächst 
eine Konsolidierung und ggfs. Anpassung der Ausrüstungsstrategie erfolgen, um Erkennt- 
nisse aus dem Starterpaket einfließen zu lassen. Es ist nicht auszuschließen, dass im 
Rahmen des Starterpakets auch mit noch nicht zugelassenen technischen Bauteilen | An- 
lagen geplant wird. Die Produktentwicklung nicht zugelassener Technik ist nicht Teil dieser 
Vereinbarung. 

Das Starterpaket umfasst folgende ETCS/DSTW-Infrastrukturausrüstungen: 

o Durchfahrbarkeit des transeuropäischen Korridors „Skandinavien- -Mittelmeer“ 

 Scan- Med") 

o Digitaler Knoten Stuttgart („DKS“) 
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o Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main („KRM“) 

Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Prozessbeschleunigung der Planung, Umsetzung, 
Zulassung und Genehmigung von ETCS/DSTW vorgesehen, die im Rahmen einer eige- 
nen Finanzierungsvereinbarung ebenfalls als Teil des Starterpakets gefördert werden sol- 
len. Dabei werden erbrachte Leistungen aus dem sogenannten „Schnellläuferprogramm“, 
den „Beschleunigungsmaßnahmen“ und dem „Digitalen Knoten Stuttgart“ des Starterpa- 
kets bei den Leistungen dieser Vereinbarung berücksichtigt, um Doppelförderungen aus- 
zuschließen. 

Um den Flächenrollout effizient und wirtschaftlich umsetzen zu können, wird eine langfris- 
tig angelegte Bundesfinanzierung angestrebt, um die Mittel flexibel und überjährig einset- 
zen zu können. Voraussetzung dafür ist eine zukunftsfähige, vollständige und durchgängi- 
ge Standardisierung der eingesetzten Technik. 

  

- Diese Finanzierungsvereinbarung ist Bestandteil des Starterpakets der „Digitalen Schiene 
- Deutschland“. 

Die Vertragsparteien streben an, die durchgängige Durchfahrbarkeit der Schnellfahrstre- 
cke KRM mit ETCS/DSTW gemäß Streckenführung in Anlage 1.2b herzustellen (nachfol- 
gend die „Infrastrukturmaßnahme“). Die Infrastrukturmaßnahme soll eine Ergänzung zu 

“den bereits bestehenden Projekten (z.B. aus LuFV, Bedarfsplan, GVFG, European 
Deployment Plan) bilden und diese zu einem gesamthaften verkehrlichen Konzept ver- 
knüpfen. 

Die Schnellfahrstrecke KRM gehört zur ETCS-Ausrüstungsvorgabe der EU gegenüber der 
Bundesrepublik Deutschland bis Ende 2030; die Inbetriebnahme bis dahin ist damit von 

| der EU verbindlich vorgegeben. . 

Vor diesem Hintergrund schließen die Vertragsparteien auf Basis der Rahmenvereinba- 
rung über die Finanzierung und Durchführung von Investitionen in die Schienenwege der 
Eisenbahnen des Bundes („RV 2020") vom 25.08.2020 folgende Vereinbarung. Den Ver- 
tragsparteien ist bewusst, dass im Zusammenhang mit der Ausgestaltung einer gemein- 
wohlorientierten Infrastrukturgesellschaft Anpassungen erforderlich sein können. 
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Vereinbarungsgegenstand 

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Finanzierung der Kosten der Grundlagener- - 
mittlung, der Vorplanung, der Entwurfsplanung, der PT 1-Planung und der Genehmi- 
‚gungsplanung (Leistungsphasen 1 bis 4 nach der Honorarordnung für Architekten _ 
und Ingenieure („HOAI®)) inkl. Gutachterleistungen sowie Projektmanagement und 

Projektsteuerung (nachstehend die „Planung“) mit dem Ziel, alle für die Umsetzung 

(ab Leistungsphase 5) der Infrastrukturmaßnahme erforderlichen Ergebnisdokumen- 

te und Unterlagen nach Absatz 6 zu erstellen. Dabei werden die Kosten der Planun- 
gen der Leistungsphasen 1 bis 3 durch den Bund vorfinanziert. Die Kosten der Pla- 
‚nungen der Leistungsphase 4 werden durch die EIU vorfinanziert. 

Die Planung ist grundsätzlich auf die Ausrüstung mit „ETCS Level 2 ohne Signale“ 

auszurichten; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Bundes. Im Rahmen der 
Planung ist auf den Einsatz einer zukunftsfähigen, vollständig und durchgängig stan- 
dardisierten Technik hinzuwirken. Die Planung des auszurüstenden Umfangs bein- 

haltet auch die Planung notwendiger Anpassungen an vorhandenen Stellwerken, 
‘ Spurplänen, Telekommunikationsanlagen, elektrotechnischen Anlagen sowie einma- 

lig die Einbindung in Betriebszentralen oder Nachfolgesysteme. Sofern keine ETCS- 

kompatible Stellwerkstechnik vorhanden ist, soll diese durch entsprechende Stell- 

werkstechnik (vorzugsweise durch DSTW) ersetzt werden. Grundsätzlich sollen die 

vorhandenen Zugbeeinflussungssysteme (PZB und gef. LZB) abgelöst und im Fol- 
genden zurückgebaut werden. Im Rahmen der Planung werden auch Möglichkeiten 

zur Leistungsoptimierung durch LST-Maßnahmen (wie z.B. Blockverdichtung, Gleis- 

wechselbetrieb und' Geschwindigkeitserhöhung) ‚und daraus resultierende Maßnah- 

men geprüft und im Rahmen der Planungsbegleitung entschieden. Die betroffenen 

Streckenabschnitte sind in Anlage 1.2a „Lage im Netz“ und. Anlage 1.2b 
„ETCS/DSTW-Streckenausrüstung“ dargestellt. Die genauen Grenzen sind unter Be- 

rücksichtigung betrieblicher und technischer Belange festzulegen. Die Planung um- 

fasst auch die Anpassung der Nachbarstellwerke. 

Doppelförderungen durch andere Bundesfinanzierungen (z.B. LuFV, Bedarfsplan, 

.GVFG) sind auszuschließen. Im. Übrigen gilt $ 5 Abs. 4 der RV 2020. Anlage 1.3 
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enthält eine vorläufige Liste mit Stellwerken, die im Rahmen dieser Vereinbarung 

umgerüstet oder errichtet werden sollen. 

(4) Die Planung umfasst in der ' 

- Leistungsphase 1 u.a: die Klärung der Aufgabenstellung, Definition der 
DSTW- und ETCS-Ausrüstungsbereiche unter technischen Belangen, Prü- 

- . fung der Funkfeldabdeckung, Überprüfung von Bestandsanlagen auf Regel- 

konformität zum aktuellen Regelwerk (die Kosten für die Beseitigung von ggf. 

vorliegenden Mängeln in. den Bestandsplänen ausgenommen), Kapazitätsun- 

 tersuchungen / EBWU, Untersuchung von Lösungsvarianten auch mit dem 

Ziel der Steigerung der Streckenkapazität sowie erste Entscheidungshilfen 

und alle weiteren erforderlichen bahnspezifischen Leistungen; 

- Leistungsphase 2 u.a. die Grundlagenanalyse, Abstimmung des Planungs- 

.konzeptes (u.a. Stellwerks- & RBC-Konzept), Untersuchung von Planungsal- 

ternativen, Schnittstellenabgrenzung, Baugrunduntersuchung für ausgewähl- 
te Projektteile, Mengenermittlung, aller weiteren erforderlichen bahnspezifi- 

schen Leistungen sowie Kostenschätzung und Zusammenstellung aller Pla- 

nungsergebnisse einschließlich Abnahme durch die EIU; 

- Leistungsphase 3 u.a. (für Entwurfs- und PT 1-Planung) die stufenweise - 

Erarbeitung und Darstellung einer zeichnerischen Lösung, Aufstellen eines 

Erläuterungsberichtes, Festlegung von Betriebstechnologien, Erstellung von. 

‚Bauzeiten und Finanzierungsplan, Kostenberechnung; 

- Leistungsphase 4ua. die Erstellung der genehmigungsfähigen Unterlagen 

für das öffentlich-rechtliche Verfahren, die Beantragung der Planfeststellung 

bis zum Beschluss. 

Sofern dies sinnvoll und wirtschaftlich ist, können im Sinne der Planungsbeschleuni- : 

gung einzelne Planungsleistungen aus den Leistungsphasen 1-4 nach Zustimmung 

des EBA zusammengefasst und / oder vorgezogen werden. 
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(5) 

(6) . 

Der Schwerpunkt der Planungstätigkeit bezieht sich auf die Gewerke Leit- und Siche-. 
rungstechnik, sowie die daraus erforderlichen Anpassungen an betroffenen Gewer- 
ken. 

Es ist eine BIM-konforme Planung zu erstellen. Diese umfasst auch die Digitalisie- 
rung von Bestandsplänen und Neudigitalisierung auf der Basis einer mit dem EBA 
vor Eintritt indie Planung einvernehmlich abzustimmenden Vorgehensweise. 

Hingegen werden solche Maßnahmen nicht finanziert, mit. denen ggf. vorliegende 
Mängel in den Bestandsplänen beseitigt werden. Ein Mangel liegt insbesondere vor, 
wenn ein Bestandsplan fehlt. 

Folgende Ergebnisdokumente werden unbeschadet von Abs. 7 erstellt: 
-  Verkehrliche Aufgabenstellung (VAST) 

-. Betriebliche Aufgabenstellung (BAST) 

Technische Aufgabenstellung (TAST) 

- Erläuterungsbericht: 

o Erläuterung des Zustandes vorhandener Anlagen 

.
o
 Erläuterung des geplanten Zustands der Anlagen unter Berücksichtigung von 

o Schnittstellen zur Integration der neuen Technologien in die bestehenden 

‚ LST-, Energie- und TK-Anlagen inkl. technischer und sicherheitlicher 

Nachweisführung sowie 

o Schnittstellen zu anderen Projekten (z.B. aus LuFV, Bedarfsplan, GVFG, 

European Deployment Plan bis 2023) | 

o Entwurfselemente und Zwangspunkte 

o Darstellung der Notwendigkeit und Begründung der gewählten Lösung als 
wirtschaftlich vorteilhafteste Lösung (vgl. $ 9 Abs. 3 RV 2020) unter Würdi- 

gung der betrachteten Varianten und unter Berücksichtigung der Entwurfsele- 

mente und ggf. der Zwangspunkte 5 . 

o Fachtechnische Einzelplanung (z.B. Stellwerke, ETCS und Funk) 

o Baukosten und Finanzierung 

o Bauzeit und Baudurchführung 

-  Kostenanschläge 

- Bauzeiten- und Finanzierungspläne 

- Planunterlagen zu Stellwerksmaßnahmen und ETCS-Ausrüstungsbereichen 
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(1) 

- Planunterlagen zur Funkabdeckung für L2 / Messberichte 

Vor dem Hintergrund, dass diese Vereinbarung nur die Leistungsphasen 1 bis 4 um- 
fasst und die ETCS-Inbetriebnahme der Schnellfahrtstrecke KRM bis Ende 2030 eine 

verbindliche Ausrüstungsvorgabe der EU ist, die ihrerseits gegenüber dem Bund 

sanktioniert ist, vereinbaren die Vertragsparteien, dass alle für die Einleitung des 

Planrechtsverfahrens (Planfeststellung, -genehmigung oder Verzicht) erforderlichen 
Dokumente und Unterlagen bis zum 31. 12.2024 dem EBA gemäß den hierfür gelten- 
den Richtlinien vorgelegt werden müssen. 

82 
Finanzierung 

Die geschätzten Planungskosten für das Gesamtvorhaben betragen zum jetzigen 

Zeitpunkt 38.819 Mio. EUR. Die Kosten für die Planungen gemäß $ 1 (Leistungspha- 

sen 1 bis 4) betragen auf Grundlage der Kostenschätzung zum Stand vom Juni 2021 

voraussichtlich 10,869 Mio. EUR. Davon entfallen voraussichtlich auf: 

- DB Netz 9,869 Mio. EUR 

- DB Station&Service . 0,500 Mio. EUR 

- DB Energie 0,500 Mio. EUR 

Die Kosten für die Leistungsphasen 1 bis 3 betragen voraussichtlich 9,317 Mio EUR. 

Die Kosten für die Leistungsphase 4 betragen voraussichtlich 1,552 Mio. EUR. 

Gemäß 8 5 Abs. 9 der RV 2020 finanziert der Bund die Kosten für die Planung der 
Leistungsphasen 1 bis 3 (einschließlich Planungskosten für zuwendungsfähigen 

Aufwand) gemäß $ 1 voraussichtlich in einer Höhe von 8,717 Mio. EUR vor. Die Be- 
reitstellung von Bundesmitteln (voraussichtlicher Mittelabruf) erfolgt gemäß nachfol- 

gender Übersicht: | 

  

  

  

    

Mio. Euro; Preisstand 06/2021 Summe 2022 | 2023 2024 

DB Netz 7,717\ 4,913| 2,605 | 0,199 

DB Station & Service 0,500 | 0,250 | 0,250 

DB Energie 0,500 0,250 | 0,250             
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@ 
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(9) 

Die Finanzierung der Kosten in Höhe von 0,6 Mio. EUR wird durch Mittel im Rahmen 
der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung Ill („LuFV II“) wie folgt sichergestellt: 

  

Mio. Euro ' Summe 2022 2023 2024 

_LuFV IN-Mittel 0,6 0,2 0,1 0,3 
  

              

Die Vertragsparteien streben an, bis zum 31.12.2023 eine dauerhafte Lösung für die 
Einbringung von LuFV Ill-Mitteln in Projekte des DSD- -Starterpakets vertraglich zu 

vereinbaren. Diese Einigung soll auch rückwirkend für den Gesamtzeitraum gelten. 

Eine über den 31.12.2024 hinausgehende Einbringung von LurV III-Mitteln wird zu- 

nächst nicht vereinbart. 

Die Kosten der Planungen der Leistungsphase 4 werden durch die EIU vorfinanziert. 

Der Eigenbeitrag wird jährlich auf Basis der zuwendungsfähigen Kosten, die durch 

Bundesmittel aus dem Haushaltstitel 891 06 Kapitel 1202 (oder entsprechendem 

Nachfolgetitel) im Rahmen dieser Finanzierungsvereinbarung finanziert werden, be- 

rechnet. Die EIU leisten den Eigenbeitrag für die Leistungsphasen 1 bis 3 ab Beginn 

der Leistungsphase 5 gemäß der noch abzuschließenden Finanzierungsvereinba- 

rung zur Realisierung. 

In den zuwendungsfähigen Kosten können auch Planungskosten für Kreuzungs- 

maßnahmen enthalten sein. 

Die Vorfinanzierung der Planungsleistungen erfolgt zinslos. 

Zuwendungszweck im Sinne dieses Vertrages ist die in den Leistungsphasen 1 bis 4 

zu erfolgende Erstellung der für die Umsetzung der Infrastrukturmaßnahme erforder- 

lichen Dokumente nach $ 1 Abs. 6. 

Für die Inanspruchnahme von Bundesmitteln für die Vorfinanzierung der Planungs- 

kosten der Leistungsphasen 1 bis 3 bedarf es keiner gesonderten Mittelfreigabe des 

Eisenbahn-Bundesamtes. Diese gilt mit Wirksamkeit dieser Finanzierungsvereinba- 

rung als erteilt. 
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(10) Die zweckentsprechende Verwendung der Bundesmittel für die Planungsleistungen 
wird durch einen Wirtschaftsprüfer auf Kosten der EIU jährlich testiert. Das Testat ist 
dem Bund vorzulegen. Der Bund wird die Bundesmittel, die nicht vertragsgemäß 
verwendet wurden, gemäß den Regelungen der RV 2020 zurückfordern. 

(11) Die Vertragsparteien streben an, die Infrastrukturmaßnahme auf Grundlage der ver- 
tragsgegenständlichen Planung beschleunigt zu realisieren. Wird die Planung gemäß 
5 1 aus Gründen, die weder die EIU noch der Bund verursacht oder zu vertreten ha- 
ben, abgebrochen oder nicht umgesetzt, tragen die EIU die bis dahin entstandenen 
Kosten sowie die Kosten für den qualifizierten Abbruch der Leistung entsprechend ih- 
rem Eigenbeitragsanteil gemäß Absatz 5. Außerdem erstatten die EIU dem Bund die 
abgerufenen Bundesmittel, soweit diese für den Projektzweck nicht verbraucht wur- 
den. Wird die Planung aus Gründen, die der Bund verursacht oder zu vertreten hat, 
abgebrochen oder nicht umgesetzt, so erhebt der Bund gegenüber den EIU wegen 
der Nichtfortführung der Planung keine Rückforderung der bis dahin aus Bundesmit- 
teln abgerufenen und für den Projektzweck verbrauchten Planungskosten und finan- 
ziert die Kosten für den qualifizierten Abbruch der Planung. Die über die Vorfinanzie- 
rung hinaus von den EIU erbrachten Eigenmittel werden, sofern projektzieldienend, 
auf Nachweis und vorbehaltlich der rechtlichen Zulässigkeit und vorbehaltlich verfüg- 
barer Haushaltsmittel erstattet. Dies gilt insbesondere, wenn feststeht, dass es unter 
Berücksichtigung von $ 4 Abs. 3 RV 2020 keine Folgevereinbarung geben wird, die 
die Finanzierung der ETCS/DSTW-Ausrüstung der Schnellfahrstrecke KRM umfasst. 
Zu den Kosten des Abbruchs gehören insbesondere auch solche Kosten der EIU, die 
trotz Kündigung von Verträgen mit den Auftragnehmern infolge fortbestehender Ver- 
‚gütungsansprüche gemäß $ 648 BGB entstehen. Die EIU übereignen dem Bund die 
bis dahin erarbeiteten Planungsunterlagen der Leistungsphasen 1 bis 4 und übertra- 
gen diesem alle ihnen zustehenden Nutzungsrechte. Wird die Planung aus Gründen, 

die die EIU verursacht oder zu vertreten haben, abgebrochen oder nicht umgesetzt, 
regelt sich der Rückforderungsanspruch des Bundes nach $ 18 Abs. 1 RV 2020. 
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$ 3 
Bewilligungszeitraum 

Die Planung soll nach dem Meilensteinplan gemäß Anlage 3a und nach dem Bauzei- 
ten- und Finanzierungsplan gemäß Anlage 3b abgewickelt werden. Danach ergibt 
sich ein Bewilligungszeitraum vom 29.06.2020 bis zum 31.12.2024. 

Sollte eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums erforderlich werden, werden die 
EIU dies dem Bund rechtzeitig vor Ablauf des Bewilligungszeitraums unter Angabe 
von Gründen für die Abweichung vom Meilensteinplan (siehe Anlage 3a) mitteilen 
und eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums beantragen. Der Bund entscheidet 
über den Antrag nach pflichtgemäßem Ermessen. Wird der Verlängerung des Bewil- 

‚ligungszeitraumes nicht zugestimmt, so können die EIU nur gemeinsam die Planung 
_ mit den Rechtsfolgen des $ 2 Abs. 11 Satz 4 bis 8 abbrechen. 

$4 
Durchführungsbestimmungen und Erfolgskontrolle 

Vorhabenträger der Infrastrukturmaßnahme sind die EIU. Die EIU führen die Pla- . 
nungsleistungen durch. 

Die Verantwortung für die Planungsergebnisse liegt bei den EIU. Das EBA wird von 

den EIU planungsbegleitend eingebunden. 

Die DB Netz berichtet in jedem Jahr jeweils am Ende des ersten und des dritten 

“Quartals für die EIU entsprechend einem abgestimmten Bericht über den Fortschritt 

bei allen Maßnahmen dieser Finanzierungsvereinbarung. Der Meilensteinplan (Anla- 

ge 3a) kann in Abstimmung mit dem Bund aktualisiert werden. 

Das Vorhaben wird einer Erfolgskontrolle unterzogen auf der Basis des zwischen 

dem Bund und der DB Netz abgestimmten Controllingkonzepts. 

Soweit in dieser Vereinbarung keine abweichenden Regelungen getroffen werden, 

findet die RV 2020 Anwendung. 
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Abschließende Regelungen 

(1) Die nachfolgend aufgeführten Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung: 
- = Anlage 1.2a: Lage im Netz 

- Anlage 1.2b: ETCS/DSTW-Streckenausrüstung 

- Anlage 1.3: Stellwerksliste | 

Anlage 3a: Meilensteinplan 

- Anlage 3b: Bauzeiten- und Finanzierungsplan 

(2) Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

(3) Diese Vereinbarung wird vierfach ausgefertigt. Die Vertragsparteien erhalten jeweils 
‚eine Ausfertigung. 

(4) Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. 

DR, 
ER 

. / Mi 
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Für den Bund | 

Bundesministerium für Digitales 

und Verkehr 

‚Im Auftrag 

n 

enaneonunnenentornenn neu non one nen nn En LET EEE LET San n ee ea n 

  

TeTURnOHE TEE RE RL LE TER .—. 

Für die. DB Netz Aktiengesellschaft 

Für die DB Station&Service AG 

Für die DB Energie GmbH 

DB Netz Aktiengesellschaft 
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Anlage 1.2b zur Vereinbarung zur Finanzierung von Planungskosten für ETCS/DSTW- Ausrüstung des Starterpakets DSD (Schnellfahrstrecke Köln- Rhein/Main) F 21 Q 769 

Anlage 1.2b ETCS/DSTW-Streckenausrüstung 

Mit dem Ziel der durchgängigen Befahrbarkeit der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main (als 
Bestandteil des transeuropäischen Kernnetzes) mit ETCS ist eine ETCS/DSTW- 
Infrastrukturausrüstungen vorgesehen. 

Die planerische Umsetzung der ETCS/DSTW-Ausrüstung bezieht sich auf die VzG- 

Streckennummer 2690 einschließlich aller Bahnhofsgleise und der zuführenden 
Streckenabschnitte (siehe Tabelle 2). 

  

  

  

  

  

            

_ Strecke | von km bis_km länge | ____Netzbezirk 
2690 9,158 61,142 51,984 | Troisdorf 
2690| 61,1a2| 142,774 81,632 | Limburg (Lahn) 
‚2690 142,774 173,571 30,797 | Frankfurt (Main) 
3656 0 5,342 5,342 | Frankfurt (Main) 
2691 17,8 20,706 2,906 | Troisdorf     ‚Tabelle 1: Streckenübersicht zur ETCS/DSTW-Ausrüstung 

Am nördlichen Ausrüstungsende ist eine durchgängige ETCS-Ausrüstung im Übergang zum 
Korridor Rhine-Alpine (Höhe Abzw. Köln Steinstraße) umzusetzen. 

Am südlichen Ausrüstungsende ist sicherzustellen, dass der Ausrüstungsbereich der LZB- 
Zentrale Weilbach vollständig mit ETCS L2 ausgerüstet ist. 

Im Rahmen der Realisierung der ETCS/DSTW-Ausrüstung wird die 
_ Betriebssteuerungsstrategie (BSS) entlang der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main 

planerisch berücksichtigt. 

Im Zusammenhang mit der Planung der ETCS-Ausrüstung der Schnellfahrstrecke Köln- 
Rhein/Main findet auch die Betrachtung der Schnittstellen zu bereits in Betrieb bzw.in . 
Planung befindlichen Projekten statt.
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